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Das EMB-Wertemanagement Bau – Prototyp eines
wertegetriebenen Compliance Management Systems

A. Einleitung

Emotional gef�hrte Debatten �ber die Habgier und Kaltherzigkeit der deutschen F�hrungs-
kr�fte, �ber kriminelle und fragw�rdige Methoden im Management und dem damit korres-
pondierenden Werteverfall innerhalb der wirtschaftlichen Eliten beherrschen die Medien.
Nicht wenige Menschen in Deutschland glauben mittlerweile, dass Gesch�ft und Moral ei-
nander kategorisch ausschließen. Als Gegner wird »die Wirtschaft« ausgemacht. Reputation
und Glaubw�rdigkeit ganzer Branchen – und in gewisser Weise auch des »Standorts Deutsch-
land« – stehen auf dem Spiel. Entweder Wirtschaft oder Moral, dieses Wahlproblem scheint
f�r weite Teile der �ffentlichkeit die Quintessenz der Vorg�nge aus der j�ngeren Vergangen-
heit zu sein.1 F�r die deutsche Bauindustrie sind diese Entwicklungen von strategischer Be-
deutung, da sie nicht nur die Reputation, sondern auch das Risikomanagement der Unter-
nehmen und der Branche ber�hren.

Korruptionsskandale f�hren zu wachsender Bedeutung von Corporate Governance
und Compliance

Im Blickfeld der Medien und der Bevçlkerung stehen gegenw�rtig die Finanzmarktkrise mit
dem Zusammenbruch renommierter Banken, Korruptionsskandale wie bei VW oder Sie-
mens, die Aufsehen erregende Strafprozesse nach sich ziehen. Vor allem die Schmiergeldaf-
f�re bei Siemens hat tiefe Spuren hinterlassen.

In solchen Zeiten zunehmend çffentlich werdender Korruptionsskandale, auch und gerade
bei renommierten Unternehmen, kommt im Bereich der Korruptionspr�vention den Stich-
worten Corporate Governance und Compliance eine stetig wachsende Bedeutung zu. So ha-
ben fast alle DAX-Konzerne in den vergangenen Monaten umfangreiche Compliance-Orga-
nisationen aufgebaut, um Vorf�lle wie bei Siemens zu verhindern. Zwar gibt es noch keine
belastbaren Zahlen aus einzelnen Unternehmen, aber f�r die Gesamtwirtschaft geht das Aus-
maß der Kosten in die Milliarden, mit denen die Unternehmen ihre neuen Compliance-Or-
ganisationen aufgebaut haben bzw. im Begriff sind, diese aufzubauen.2

1 Wieland, Unternehmensethik und Compliance-Management – Zwei Seiten einer Medaille in CCZ
2008, S. 15.

2 Vgl. hierzu »Aff�ren, Kosten, Konzerne, Milliarden« in Handelsblatt v. 27.5.2008.
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B. Begriffsverst�ndnis von Corporate Governance und Compliance

Das Compliance-Management ist ein obligatorischer und grundlegender Bereich der Corpo-
rate Governance. Diese beschreibt Grunds�tze guter Unternehmensf�hrung und definiert
einen Ordnungsrahmen f�r die Leitung und �berwachung eines Unternehmens. Gemeint
ist letztlich die Errichtung einer Unternehmensverfassung. In diese kçnnen verschiedene For-
men der Unternehmens�berwachung integriert werden. Corporate Governance in diesem
umfassenden Sinn zielt auf s�mtliche Interessengruppen eines Unternehmens, n�mlich auf
die »Stakeholder« (Anleger, Lieferanten, Gl�ubiger, Management, Arbeitnehmer, Kunden)
ab und bezieht diese in ihre Grundwerte und Grundprinzipien mit ein.3

F�r bçrsennotierte Aktiengesellschaften gilt hier als Leitlinie der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK), der jedoch nur im Verh�ltnis von Unternehmen und Aktion�ren zur
Schaffung von Transparenz einen groben Rahmen guter Unternehmensf�hrung vorgibt. In
seiner Form vom 17. Juni 2007 ist allerdings die Verpflichtung zu einem Compliance Manage-
ment ein expliziter und geforderter Bestandteil des DCGK.

Nach Einf�hrung von § 161 Aktiengesetz sind Vorstand und Aufsichtsrat einer bçrsennotier-
ten Aktiengesellschaft verpflichtet, eine Entsprechenserkl�rung in Bezug auf die Einhaltung
der Regeln des DCGK abzugeben. Abweichungen vom DCGK sind erlaubt, allerdings kennt-
lich zu machen. Es gilt das sog. Prinzip des »comply or explain«.4

Compliance bedeutet die Erf�llung bzw. Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, sonstigen
Rechtsvorschriften sowie Richtlinien und Verhaltensmaßregeln. Hier geht es um die Einhal-
tung aller normativen Vorgaben eines Unternehmens, unabh�ngig von der Frage, ob eine Vor-
gabe sich aus zwingendem Recht oder einer freiwilligen Selbstverpflichtung ergibt.

Compliance stellt ebenso wie die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance-Kodex
(DCGK) nach �berwiegender Auffassung derzeit (noch) keine gesetzliche Verpflichtung dar.5

Die Gegenmeinung will die gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer Compliance-Or-
ganisation neben einer Analogie zu Spezialgesetzen (insbesondere aus dem Finanzmarktbe-
reich) allgemein f�r Unternehmen aus § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz ableiten.6

Mittelbar erf�llt Compliance auch den Zweck, vor allem Organe, Mitarbeiter und »Stakehol-
der« vor Sch�den zu sch�tzen. Dar�ber hinaus bildet Compliance einen wesentlichen Teil des
Risikomanagementsystems im Sinne von § 91 Abs. 2 Aktiengesetz. Sie erf�llt die Funktion
der Beratung und Information �ber rechtliche Pflichten f�r Unternehmen, Organe und Mit-
arbeiter, ohne die in einem komplex gewordenen rechtlichen Umfeld die Einhaltung von Re-
gularien kaum gew�hrleistet sein wird. Somit sch�tzt Compliance die Reputation des Unter-
nehmens und dient langfristig auch der Kreditsicherung. Sie erf�llt die zunehmend gestellten

3 Freund/Kallmayer/Kraft, Korruption und Kartelle bei Auftragsvergaben, M�nchen 2008, S. 203;
Hauschka in Hauschka (Herausgeber) Corporate Compliance – Handbuch der Haftungsvermeidung
im Unternehmen, M�nchen 2007, S. 2.

4 Bachmann/Pr�fer, Korruptionspr�vention und Corporate Governance in ZRP 2005, S. 109.
5 So Hauschka, a.a.O. S. 8; ebenso bereits Hauschka, Compliance am Beispiel der Korruptionsbek�mp-

fung in ZIP 2004, S. 877; Bachmann/Pr�fer, a.a.O., S. 109.
6 B�rkle, Corporate Compliance – Pflicht oder K�r f�r den Vorstand der AG? in BB 2005, S. 565 (569);

Schneider, Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung in ZIP 2003, S. 645.
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Forderungen nach Qualit�tsverbesserung durch Vertragspartner, wie sie auch in Gegenseitig-
keitsvertr�ge mittlerweile regelm�ßig aufgenommen werden. Auch f�r die �ffentlichkeitsar-
beit und das Marketing wird Compliance in Zukunft ein unverzichtbarer Bestandteil der
Selbstdarstellung der Unternehmen sein. Schließlich dient Compliance noch der Gew�hrleis-
tung eines fairen Wettbewerbs, weil sie Unternehmen langfristig vom Markt ausschließt, de-
ren Gesch�ftsgrundlage in der Ausnutzung von Rechtsverletzungen begr�ndet ist.7

Wenn man nun fragt, aus welchen Elementen sich ein funktionierendes Compliance-System
zusammensetzt, stçßt man zwangsl�ufig auf Begriffe wie Risikoanalyse, Commitment, Orga-
nisation, Kommunikation oder Dokumentation. Commitment beschreibt die uneinge-
schr�nkte Entschlossenheit der Unternehmensleitung und der F�hrungspersonen, be-
stimmte rechtswidrige Sachverhalte im Unternehmen nicht (mehr) hinnehmen zu wollen.
Hierzu ist eine Compliance-Organisation unabdingbar.8

Die Festlegungen und Erwartungen internationaler und nationaler, çffentlicher und privater
Standards der Rechtstreue und Integrit�t unternehmerischen Handelns und der darin einge-
schlossenen Pr�fkriterien f�r ein effizientes und vor allem effektives Compliance Manage-
ment System lassen sich zu zehn Bausteinen der Compliance verdichten.

Hiernach gehçren zu einem anerkannten Compliance System
1. Verhaltensgrunds�tze (Code of Ethics),
2. eine Verhaltensrichtlinie (Code of Conduct),
3. deren Operationalisierung in Leitlinien und Verfahren,
4. die Sicherstellung von Transparenz in den Gesch�ftsprozessen,
5. eine gelebte F�hrungs- und Unternehmenskultur,
6. eindeutige und konsequente Kommunikation,
7. risiko- und hierarchiespezifisches Training,
8. Compliancemaßnahmen im Personalmanagement,
9. angemessene Organisation,

10. internes Audit und externes Monitoring.9

Nur die Umsetzung und Implementierung von Instrumenten in all diesen Bereichen ist ge-
eignet, den Enthaftungs- und Pr�ventionsaspekt des Compliance Managements zu generie-
ren.

Nach Wieland realisieren sich diese zehn Bausteine eines Compliance Management Systems
(CMS) vor allem in folgenden Instrumenten:10

7 Hauschka in Umnuß, Corporate Compliance Checklisten – Rechtliche Pflichten im Unternehmen
erkennen und vermeiden, M�nchen 2008, S. XI.

8 Hauschka a.a.O.
9 Wieland, »Die Kunst der Compliance«, in Lçhr & Burkatzki (Herausgeber), Wirtschaftskriminalit�t

und Ethik, DNWE-Schriftenreihe (16), M�nchen und Mering 2007.
10 Wieland in CCZ 2008, S. 15.
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Compliance-Issues � Korruption
� Kartellrecht
� Insiderhandel

� Geldw�sche
� Umweltrecht
� Exportkontrolle

� Vermçgenssch�digung
� Arbeits- und Sozialstandards
� Umgang mit Eigentum

CMS Strategie Organisation Leitlinien Kommunikation Kontrolle
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Umfassender werteorientierter Managementansatz am Beispiel des
EMB-Wertemanagement Bau

Den Ansatz nicht nur einer Compliance-Strategie, sondern eines umfassenden werteorien-
tierten Managementansatzes verfolgt das EMB-Wertemanagement Bau (kurz EMB), das voll-
umf�nglich den bisher entwickelten internationalen und nationalen Anspr�chen an das
Design, die Implementierung und die Effektivit�t der Compliance entspricht.

Die Initiative zur Einf�hrung eines Wertemanagementsystems in der Bauwirtschaft geht auf
Diskussionen im Bayerischen Bauindustrieverband zur�ck, die wissenschaftlich begleitet
von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Prof. Dr. Dr. Karl Homann und Prof.
Dr. Josef Wieland, am 2. Mai 1996 zur Gr�ndung des Tr�gervereins »Ethikmanagement
der Bauwirtschaft e.V.« gef�hrt haben.

Im Verlauf seines zehnj�hrigen Bestehens hat der Tr�gerverein Erfahrungen gesammelt und
Entwicklungen aufgenommen. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde in der Mitgliederver-
sammlung 2007 die Satzung novelliert und ein neuer Vereinsname, n�mlich »EMB-Werte-
management Bau e.V.«, sowie die neu geschaffene Audit-Richtlinie verabschiedet.

Vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen hat der Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie im Fr�hjahr 2007 das EMB-Wertemanagement Bau zu einer Initiative f�r die Bau-
industrie in ganz Deutschland erhoben.
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Die vier verpflichtenden Elemente des EMB-Wertemanagementsystems

Das EMB-Wertemanagement Bau besteht aus mindestens vier verpflichtenden Elementen:

� Kodifizierung
In einer Grundwerteerkl�rung werden kodifizierte Verhaltensstandards, die die Werte festle-
gen, von denen sich ein Unternehmen in seiner Gesch�ftspraxis gegen�ber Kunden, Partnern,
Mitarbeitern und der �ffentlichkeit leiten l�sst, niedergelegt.

� Implementierung
Die praktische Umsetzung der Grundwerteerkl�rung erfolgt durch Verhaltensstandards u.a.
zu den Bereichen Rechtstreue und Integrit�t, Ablehnung wettbewerbsbeschr�nkender Ab-
sprachen, Umgang mit Geschenken und Zuwendungen, Umgang mit Lieferanten, Nachun-
ternehmen und Auftraggebern etc. Bei der praktischen Umsetzung der Verhaltensstandards
ist das wichtigste Instrument hierf�r deren formale Integration in das Arbeitsverh�ltnis. Es
ist Aufgabe der F�hrungskr�fte, die Verhaltensstandards vorzuleben und zu kommunizieren.
Durch Schulungen werden die relevanten Mitarbeiter �ber Inhalt und Konsequenzen des
Wertemanagementsystems und der einschl�gigen Rechtsvorschriften f�r ihre T�tigkeit infor-
miert.

� Kontrolle
Ernsthaftigkeit und Vertrauensw�rdigkeit des Wertemanagementsystems h�ngen entschei-
dend von der Kontrolle der Umsetzung ab. Zu diesem Zweck wird ein externes Audit durch-
gef�hrt. Dieses fragt nach dem Umsetzungsprozess, es pr�ft, ob eine Gesch�ftskultur umge-
setzt (»gelebt«) wird. Die Ergebnisse des Auditverfahrens werden einem Audit-Ausschuss
vorgelegt, der dar�ber entscheidet, ob die gepr�ften Unternehmen eine Urkunde �ber die er-
folgreiche Auditierung erhalten oder nicht. Erst diese Urkunde ist sozusagen das »EMB-G�-
tesiegel«. Die Unternehmensleitung ist mindestens einmal j�hrlich �ber die Umsetzung des
Wertemanagementsystems zu unterrichten. Die Einzelheiten des externen Audits regelt eine
Audit-Richtlinie.

� Organisation
Ein Mitglied der Unternehmensleitung tr�gt die Verantwortung f�r das Wertemanagement
und ist in dieser Funktion allen Mitarbeitern bekannt. Diese Vertrauensperson ist insbeson-
dere f�r die strategische Integration des Wertemanagementsystems, dessen operative Umset-
zung durch die Mitarbeiter und die Lçsung von damit einhergehenden Konflikten verant-
wortlich. Die operative Umsetzung kann je nach Grçße und Art des Unternehmens an die
n�chste F�hrungsebene delegiert werden. Die notwendigen personellen und materiellen Res-
sourcen f�r eine erfolgreiche Durchf�hrung des Wertemanagementsystems sind durch die
Unternehmensleitung sicherzustellen.

EMB: Ernsthaftigkeit, Glaubw�rdigkeit und unternehmerischer Nutzen

Das EMB-Wertemanagement Bau ist damit ein Mittel, nach außen und nach innen zu signa-
lisieren und auch zu dokumentieren, dass das Unternehmen sich gegen�ber Partnern und
Mitarbeitern, also gegen�ber allen am Wirtschaftsprozess Beteiligten, fair verhalten und ent-
sprechende Anstrengungen unternehmen will, um dies auch zu erreichen. Wer in seinem Un-
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ternehmen ein Werteprogramm etabliert, kann seine Reputation als vertrauensw�rdiger und
fairer Partner sch�tzen und entwickeln und somit seine Positionen im Markt unter den sich
permanent ver�ndernden Wettbewerbsbedingungen festigen. Die schriftliche Fixierung des
Werteprogramms, seine Implementierung im Unternehmen, die Dokumentation der damit
verbundenen Anstrengungen und die externe Auditierung unterstreichen f�r jeden nachvoll-
ziehbar die Glaubw�rdigkeit dieser Aktivit�ten.

Nach Kleinfeld liegt der unternehmerische Nutzen durch Ethikmanagement in nachfolgen-
den Vorteilen:11

Unternehmerischer Nutzen

Wirkung nach innen

� Motivation, Zufriedenheit, Identifikation und
ein gutes Betriebsklima
� Leistungsf�higkeit: Produktivit�tssteigerung
� Freisetzung kreativer Potenziale: Innovations-

kraft
� Reibungslosere Prozesse und Abl�ufe: Tempo
� Bereitschaft zur Wissensteilung: »intellectual

capital«
� Sinn- und Identifikationsangebote: zur

Bindung dieses »Kapitals«
� Grundlagen f�r die Anpassung an neue

Bedingungen in einem anspruchsvollen,
internationalen Umfeld
� � Innere Zukunftsf�higkeit

Wirkung nach außen

� Reputationsaufbau
� Wettbewerbsvorteile durch Integrit�t/

Verl�sslichkeit
� Attraktivit�t als Arbeitgeber
� Fçrderung eines authentischen Markenimages
� Glaubw�rdigkeit in der �ffentlichkeit
� Vermeidung von negativen Konsumenten-

Reaktionen
� Positive Unternehmensbewertung durch

Anleger
� Auspr�gung eines klaren Profils (Corporate

Identity)
� Abgrenzung von Wettbewerbern durch eine

unverwechselbare + substanzielle Identit�t

C. Verh�ltnis von Compliance Management und Wertemanagement

Compliance Management Systeme gerade von Großunternehmen werden durch die dorti-
gen Compliance Offices vor allem formal und rechtlich orientiert als Auditansatz betrieben
(Ansatz »Compliance als Audit«). Sie legen den Schwerpunkt auf Standards, Dokumentation
der Standards, Pr�fung der Standards. Es ist ein Pr�fansatz, der strukturell dem ISO 9000
Verfahren gleich ist und der Welt der Wirtschaftspr�fer sehr nahe kommt. Es geht um »Legal
Compliance«, in diesem Zusammenhang. Sie zielt vor allem auf die Enthaftung der Unter-
nehmensorgane ab.

Das EMB-Wertemanagement Bau dagegen verfolgt einen Ansatz »Compliance als F�hrungs-
aufgabe« und legt daher den Schwerpunkt auf werteorientierte Verhaltensstandards, F�h-
rungskultur, Kommunikation, Dokumentation und in diesem Kontext dann Kontrollen
und Audit. Dieser Pr�fansatz zielt auf das Management von Werten; »Compliance« ist davon
nur ein Aspekt.

11 Kleinfeld, Unternehmerischer Nutzen von Ethik- bzw. Wertemanagement, Seminar Handout Nr. 28
vom 29.9.2004, so zitiert bei Kohlschmidt, Ethikmanagement in Theorie und Praxis – Ans�tze der
Wirtschafts- und unternehmensethischen Theorie, Innsbruck 2007, S. 138.
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Eine Engf�hrung auf reine »Compliance« ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, weil
das EMB davon ausgeht, das man damit das Ziel der Pr�vention doloser Handlungen nicht
erreicht. Demzufolge hat auch ein Wertemanagementsystem eine ausgepr�gte Auditkompo-
nente, aber diese eben eingeordnet in einen �bergreifenden Werteansatz, weil nur so die
Compliance-Funktion wirksam gestaltet und erf�llt werden kann. Compliance Management
und Wertemanagement sind daher komplement�re, aber verschiedene Managementans�tze,
die keinesfalls synonym verstanden werden d�rfen. Compliance Management ist Kernbe-
standteil eines umfassenden Wertemanagements – und nicht umgekehrt.

Begriffsverst�ndnis von Werteorientierung

Compliance ohne Werteorientierung wird nicht erfolgreich sein. Erst Werteorientierung gibt
Compliance die Substanz und Effektivit�t.

Ein Wertemanagementsystem, so wie es von der Bayerischen Bauindustrie eingef�hrt worden
ist, setzt nicht allein und auch nicht an erster Stelle auf formale Leitlinien und die Einf�hrung
von Instrumenten. Vielmehr sind diese vor dem Hintergrund einer Ordnungs- oder auch In-
stitutionenethik zu sehen, wie sie von der modernen Wirtschaftsethik entwickelt worden ist.
Die Wirtschaftsethik als çkonomische Theorie der Moral wurde unter F�hrung von Karl Ho-
mann zu einer zweistufigen Ethik entwickelt: Als traditionelle Individualethik und, diese fun-
dierend, die Ordnungsethik/Institutionenethik: Sie bleibt nicht »beim leeren Sollen stehen«
(Hegel) und h�lt nicht eindringliche »moralische Appelle schon f�r die Heilung einer Krank-
heit, deren Symptome sie sind«12, sondern stellt das Kçnnen in den Fokus, das Kçnnen in den
Ver�nderungen unserer Gesellschaft – in dem ihr impliziten Wettbewerb (»Gefangenendilem-
ma«). Einer »çkonomischen Unmçglichkeit« – ultra posse nemo tenetur – hat die moderne
Ethik Rechnung zu tragen.

Erst die Etablierung von – immer wieder zu justierenden – Regeln (gegen�ber immer wieder
neuen (Finanz)instrumenten, Techniken und Produkten) gibt den moralischen Anspruch
auf das »Sollen«. Erst mit einer sanktionsbewehrten sozialen Ordnung sind die Voraussetzun-
gen gegeben, dass Moral, die bislang nur f�r die Gesinnung verbindlich war, auch f�r das
Handeln verbindlich werden kann13.

D. Verkn�pfung von Compliance und Werteorientierung

Die Verkn�pfung von Compliance und Werteorientierung verfolgt das Wertemanagement-
system des Zentrums f�r Wirtschaftsethik (ZfW) in Konstanz.

Compliance dient der Sicherstellung konformen Verhaltens sowie der formalen Implemen-
tierung und Durchsetzung der firmeneigenen Leitlinien sowie Verhaltens- und Verfahrens-
grunds�tze. Legalit�t und Konformit�t sind daher ihre bestimmenden Merkmale, d.h. die

12 Homann, Ethik mit çkonomischer Methode?!, Vortrag vor der W�rzburger Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft e.V. am 21.2.2008.

13 Homann a.a.O.
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Einhaltung von externen Regeln und Normen (Gesetzen) durch das Management und die
Mitarbeiter eines Unternehmens.

Voraussetzung f�r die nachhaltige Sicherstellung rechtsfçrmigen unternehmerischen Verhal-
tens ist die Implementierung entsprechender Leitlinien, Verhaltens- und Verfahrensgrund-
s�tze. Nur so kann bei F�hrungskr�ften und Mitarbeitern nachhaltig Transparenz �ber die
geltenden rechtlichen Vorschriften erzeugt werden.

Werte bestimmen die Identit�t der Organisation und den Geist des Handelns, vor allem in
formal nicht geregelten Bereichen und Grauzonen. Identifikation und Orientierung sind da-
her ihre Merkmale. Diese zeigen sich in der Formulierung firmeneigener Grundwerte, Leit-
linien, Verhaltens- und Verfahrensgrunds�tzen. Struktur und Kultur des Unternehmens fçr-
dern den Bezug zum Unternehmensalltag, steigern dadurch die Motivation ihrer Einhaltung
und kçnnen so zur Lçsung von Konfliktsituationen, auch in nicht formal regulierbaren Be-
reichen und Grauzonen, beitragen.14

Bekenntnis zur Rechtstreue – »Mission Statement«

Die unverzichtbare Verkn�pfung von Compliance und Werteorientierung muss in einem Be-
kenntnis zur Rechtstreue zum Ausdruck gebracht werden. Ausgangspunkt hierf�r ist die un-
ternehmensçffentliche Kommunikation durch die Unternehmensleitung, dass das Unter-
nehmen sich bei seinen Gesch�ften im Rahmen von Recht und Gesetz bewegen und keinerlei
Vorteile aus der �berschreitung geltenden Rechts suchen will. Dabei muss klar unterstrichen
werden, dass es sich hierbei um ein ernsthaftes Anliegen der Unternehmensleitung handelt;
dies muss f�r die Mitarbeiter auch jederzeit glaubw�rdig vermittelt werden. Hierf�r hat sich
international der Begriff »Mission Statement« eingeb�rgert.

Ein solches Bekenntnis zur Rechtstreue kann jedoch nicht allein stehen bleiben. Vielmehr
wird ein Unternehmen nur dann mit diesen Zielen Erfolg bei seinen Mitarbeitern haben,
wenn diese verstehen, warum das Befolgen der f�r sie maßgeblichen Rechtsvorschriften
im Interesse des Unternehmens liegt und sie wissen, was konkret von ihnen erwartet wird.15

EMB verlangt »Rechtstreue und Integrit�t«

Innerhalb des EMB-Wertemanagement Bau wird diesem Erfordernis dadurch Rechnung ge-
tragen, dass das Wertemanagementsystem im Rahmen des Elements »Implementierung« ein
uneingeschr�nktes Bekenntnis zu »Rechtstreue und Integrit�t« verlangt.16

14 WertemanagementsystemZfW – Prinzipien und Bausteine f�r Nachhaltigkeit in der Unternehmens-
f�hrung in Forum Wirtschaftsethik, Nr. 4/2006, S. 37 (39/40); grundlegend zum ethischen Pro-
gramm der Unternehmenst�tigkeit in der Marktwirtschaft Homann, Ethik in der Marktwirtschaft,
Schriftenreihe des Roman Herzog Instituts e.V., M�nchen 2007, S. 31 ff.

15 Lampert in Hauschka a.a.O., S. 148.
16 Vgl. § 3 Ziff. 3 der Satzung des EMB-Wertemanagement Bau e.V. (Fassung M�rz 2007), abgedruckt

in der Informationsbrosch�re »EMB-Wertemanagement Bau«, M�nchen 2007, S. 18/19.
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Wie im Rahmen einer Grundwerte-Erkl�rung bzw. bei der Abfassung von konkreten Verhal-
tensstandards im Unternehmen der Verpflichtung zu »Rechtstreue und Integrit�t« Rechnung
getragen werden kann, zeigt das nachfolgende Formulierungsbeispiel:

»Wir halten uns an die Gesetze sowie die Regeln eines fairen Wettbewerbs und erwarten dies
auch von unseren Partnern und Wettbewerbern. Korruption, Manipulation, wettbewerbsbe-
schr�nkende Absprachen, illegale Besch�ftigung, Verrat von Gesch�fts- oder Betriebsgeheim-
nissen und andere rechtswidrige Handlungen sind f�r uns tabu; solches Verhalten wird von
uns weder stillschweigend geduldet noch erwartet.«17

Schulung, Kommunikation und Training

Das Bekenntnis zu »Rechtstreue und Integrit�t« erfordert, hierf�r das Bewusstsein bei den
maßgeblichen Mitarbeiterebenen zu schaffen und permanent aufrechtzuerhalten. Dem die-
nen insbesondere Schulungen. In solchen Schulungen sollte zun�chst unterstrichen werden,
welche Konsequenzen Rechtsverstçße sowohl f�r das Unternehmen als auch f�r den einzel-
nen Mitarbeiter nach sich ziehen. Im Mittelpunkt solcher Schulungsmaßnahmen steht ins-
besondere der Umgang mit Compliance-relevanten Situationen. Hierzu gehçrt u.a. auch,
den Mitarbeitern zu verdeutlichen, dass Weisungen von Vorgesetzten zu gesetzeswidrigem
Verhalten nicht befolgt werden d�rfen. Ferner ist zu vermitteln, dass bei jeglichen in diesem
Zusammenhang auftretenden Zweifeln – sofern im Unternehmen vorhanden – der Compli-
ance-Beauftragte, die Rechtsabteilung oder die Gesch�ftsleitung zu konsultieren sind.18

F�r mçgliche Schulungsinhalte sei beispielhaft der Themenkomplex »Korruptionshandlun-
gen und wettbewerbsbeschr�nkendes Verhalten von Bietern« herausgegriffen und inhaltlich
anhand des nachfolgenden Gliederungsschemas erl�utert:19

A) Strafbares Zusammenwirken zwischen Auftraggeber und Bieter im Rahmen von Korrup-
tionsdelikten
I. Vorteilsgew�hrung (§ 333 StGB) und Vorteilsannahme (§ 331 StGB)
II. Bestechung (§ 334 StGB) und Bestechlichkeit (§ 332 StGB)
III.Bestechung und Bestechlichkeit im gesch�ftlichen Verkehr (§ 299 StGB)

B) Rechtswidriges Zusammenwirken von Bietern
I. Strafbares Verhalten

1. Wettbewerbsbeschr�nkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
2. Submissionsbetrug (§ 263 StGB)20

17 Ebenda S. 16.
18 Lampert in Hauschka a.a.O. S. 150/151.
19 Angelehnt an Freund/Kallmayer/Kraft a.a.O. S. 2–79.
20 Hinsichtlich des Verh�ltnisses zwischen § 298 StGB und § 263 StGB wird zum Teil vertreten, dass der

Betrugstatbestand insoweit als subsidi�r zur�cktreten m�sse – zum einen, weil das Vermçgen des
Veranstalters gleichermaßen durch § 298 StGB gesch�tzt sei, der Gesetzgeber diese Norm zum an-
deren gerade im Bewusstsein geschaffen habe, dass diese im Falle eines Submissionsbetrugs stets zu-
gleich erf�llt sein werde. Der herrschenden Meinung zufolge stehen beide Tatbest�nde im Hinblick
auf ihre verschiedenen Schutzrichtungen – § 298 StGB sch�tzt prim�r den Wettbewerb, § 263 StGB
das Vermçgen – nebeneinander, so dass § 263 StGB auch im Falle der Verwirklichung des § 298 StGB
Anwendung findet. So Freund/Kallmayer/Kraft a.a.O., S. 75 m.w.N.
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II. Kartellrechtswidriges Verhalten
1. Verstoß gegen Art. 81 EG-Vertrag
2. Verstoß gegen § 1 GWB

Neben Schulung verlangt Wertemanagement auch permanente Kommunikation und effek-
tives Training. Hinsichtlich der erforderlichen Trainingsmaßnahmen ist heute anerkannt,
dass diese rechtlich bestimmten Mindestanforderungen gen�gen m�ssen (zielgruppen-
und risikospezifisch, real cases, face to face bzw. web based).

E. Neue Herausforderungen

Deregionalisierung und Internationalisierung der Unternehmenst�tigkeit

Nicht nur Großunternehmen, sondern auch mittelst�ndische Betriebe haben ihre Gesch�fts-
t�tigkeit �ber die Grenzen Deutschlands, europaweit – vor allem in die mittel- und osteuro-
p�ischen Staaten – und dar�ber hinaus zum Teil weltweit ausgebaut. Hieraus ergeben sich
neue bzw. erhçhte Compliance-Risiken und damit zus�tzliche Aufgaben und Pflichten f�r
die Kommunikation eines Wertemanagementsystems in der grenz�berschreitenden Unter-
nehmenst�tigkeit.

Diese Risikosteuerung hat zun�chst zweigeteilt zu erfolgen:
� Entsandte Mitarbeiter (Expats), die f�r ein Mitgliedsunternehmen in diesen ausl�ndi-

schen Unternehmen t�tig sind, sollten arbeitsvertraglich explizit auf das EMB-Wertema-
nagementsystem verpflichtet werden.

� Die ausl�ndischen Niederlassungen und verbundenen Unternehmen kçnnen nicht ohne
weiteres Mitglied eines im deutschen Wirtschaftsraum bereits entwickelten Wertekreises
(Wertestandards) sein. Hier muss ein solcher erst etabliert und herangef�hrt werden.

� Die Klammer sind Verhaltensrichtlinien f�r Expats, l�nder- und risikospezifische Schu-
lungen sowie interne/externe Audits.

Aktuelles Sonderproblem: Zul�ssigkeit von Compliance-Klauseln

Zunehmend sehen Unternehmen Compliance nicht mehr nur als rein interne Selbstver-
pflichtung, sondern als eigenst�ndigen unternehmerischen Wert (»Marke«), mit dem sie
auch f�r ihre Lieferantenkette und Nachunternehmerleistungen »haften«.

Durch sog. Compliance-Klauseln in den entsprechenden Vertr�gen werden Lieferanten und
Gesch�ftspartner durch die Auftraggeber gezwungen, z.B. den »Code of Conduct« des Auf-
traggebers auch im eigenen Unternehmen umzusetzen, zumindest aber im Verh�ltnis zum
Auftraggeber zu beachten. Dieser Anspruch auf Geltungserstreckung wird zunehmend durch
weitere Instrumente wie z.B. Auditierungsrechte begleitet.21

Um auch gegen�ber seinen eigenen Kunden oder Behçrden entsprechend wirksame Compli-
ance-Strukturen nachweisen zu kçnnen, behalten sich Unternehmen vermehrt Auditierungs-
rechte vor. Zwar ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Gesch�ftst�tigkeit auch

21 Gilch/Pelz, Compliance-Klauseln – Gut gemeint aber unwirksam? in CCZ 2008, S. 131.
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Aufgabe der Abschlusspr�fer (§§ 317 Abs. 1 Satz 2, 321 Abs. 1 Satz 3 Handelsgesetzbuch), je-
doch erfolgt diese Pr�fung nicht umfassend, sondern nur im Hinblick auf die Relevanz f�r
den Jahresabschluss.22

Code of Conduct und Lieferantenerkl�rung der Firma Siemens

Die Firma Siemens hat einen Code of Conduct aufgestellt und verpflichtet ihre Lieferanten zu
dessen Einhaltung. Im Rahmen einer Lieferantenerkl�rung muss sich der jeweilige Lieferant
zur Einhaltung dieses Code of Conduct verpflichten und dar�ber hinaus Folgendes erkl�ren:

»Wir sind damit einverstanden, dass Siemens oder durch Siemens beauftragte Dritte jederzeit
unangek�ndigte Inspektionen (Audits) zur �berpr�fung der Einhaltung des Code of Con-
duct in unserem Betrieb durchf�hren d�rfen.«

Unstreitig f�hrt diese »Inspektionsklausel«, bei der es sich um eine Allgemeine Gesch�ftsbe-
dingung im Sinne von § 305 Abs. 1 B�rgerliches Gesetzbuch handelt, zu einer unangemesse-
nen Benachteiligung des jeweiligen Lieferanten nach § 307 B�rgerliches Gesetzbuch, was de-
ren Unwirksamkeit nach sich zieht.

Weitgehend ungekl�rt und noch kaum beachtet ist die tats�chliche Umsetzung solcher unein-
geschr�nkter Auditierungsrechte. Denn die eigene Glaubw�rdigkeit und im Ergebnis auch
die eigene Compliance – im hier vorliegenden Fall von der Firma Siemens – sind gef�hrdet,
wenn f�r Auditierungen und Inspektionen nicht das entsprechende Personal und die not-
wendigen finanziellen Ressourcen bereitgehalten werden. Das Recht auf Auditierung mag
zwar nicht bez�glich jedes einzelnen Lieferanten auch eine Pflicht zur Auditierung nach
sich ziehen. Bei einer Gruppe von mehreren tausend Zulieferern – wie bei der Firma Siemens
der Fall – ist aber sicherlich die �berpr�fung eines signifikanten Prozentsatzes innerhalb
einer gewissen Zeit zu erwarten. Finden keine oder nur wenige �berpr�fungen statt, wird
die eigene Compliance unglaubw�rdig und kann ihren Zweck nicht mehr erf�llen. So gese-
hen erscheint die Auferlegung von so weitgehenden Auditierungspflichten, ohne eigenes
Konzept und ohne eine entsprechende Struktur hierf�r bereitzuhalten, nicht zielf�hrend
zu sein.23

Nachdem sich bez�glich der oben zitierten »Inspektionsklausel« von Siemens auf der Liefe-
rantenseite erheblicher Widerstand formiert hat, und die Firma Siemens erkennen musste,
dass die »Inspektionsklausel« in dieser Form rechtlich unhaltbar ist, ist diese »Inspektions-
klausel« im Vergleich zu ihrer urspr�nglichen Formulierung erheblich abgeschw�cht und
wie folgt modifiziert worden:

»Wir sind einverstanden, dass Siemens und ihre Vertreter oder ein von Siemens beauftragter
und f�r uns akzeptabler Dritter berechtigt sind (aber nicht verpflichtet), unsere Einhaltung
der Pflichten aus dem Code of Conduct – auch vor Ort – zu �berpr�fen.

Die �berpr�fung wird nur nach vorheriger schriftlicher Ank�ndigung durch Siemens, inner-
halb der �blichen Gesch�ftszeiten sowie im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutz-

22 Gilch/Pelz a.a.O., S. 131 (134) m.w.N.
23 Ebenda.
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recht durchgef�hrt werden; dar�ber hinaus wird sie weder unsere Gesch�ftsaktivit�ten un-
verh�ltnism�ßig einschr�nken noch gegen unsere Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Drit-
ten verstoßen.

Wir sind verpflichtet, Siemens bei der Durchf�hrung einer �berpr�fung in zumutbarem Um-
fang zu unterst�tzen und unsere Kosten im Zusammenhang mit der �berpr�fung selbst zu
tragen; Siemens tr�gt seine Kosten.«

EMB-Audit vçllig anders konzipiert und rechtlich unbedenklich

Im Vergleich zu der »Inspektionsklausel« von Siemens vçllig anders konzipiert ist das turnus-
m�ßig zu wiederholende externe Audit des EMB-Wertemanagement Bau. Der entscheidende
Unterschied ist, dass der Code of Conduct von Siemens in Verbindung mit der abzugebenden
Lieferantenerkl�rung ein eigenes Kontrollrecht (Auditierung) im Unternehmen der Lieferan-
tenkette postuliert (Audit als »Holschuld«) – mit den Konsequenzen aller rechtlichen Frag-
w�rdigkeiten und einem praktisch immensen Kontrollaufwand.

Demgegen�ber organisiert das EMB-Wertemanagement Bau das Audit als Bringschuld des
Lieferanten/Nachunternehmers. Nicht der Hauptunternehmer oder der Lieferant/Nachun-
ternehmer kontrollieren – sich gegenseitig –, sondern lassen durch Dritte auditieren (Exter-
nes Audit).

Das Audit im Rahmen des EMB-Wertemanagement Bau beruht auf einer freiwilligen Mit-
gliedschaft eines Unternehmens in dem EMB-Tr�gerverein. Damit akzeptiert ein Unterneh-
men das externe Audit im Rahmen des EMB-Wertemanagement Bau, so wie es in § 3 Ziff. 3
der Satzung des EMB-Wertemanagement Bau e.V. zwingend vorgesehen ist. Die Einzelheiten
dieses externen Audits, insbesondere Mindeststandards, Auditgegenstand, Auditformen und
Fristen, Ablauf des Auditverfahrens, Ablehnung, Abbruch und Kosten des Auditverfahrens
sowie Mitgliedsstatus und Verlust der Mitgliedschaft regelt eine gesonderte Richtlinie, die
vom Vorstand des EMB-Wertemanagement Bau e.V. erlassen worden ist.

Konkreter Gegenstand dieses Audits ist die �berpr�fung, ob das zu evaluierende Unterneh-
men ein Wertemanagement gem�ß § 3 Ziff. 2 und 3 der Satzung des EMB-Wertemanagement
Bau und gem�ß den in der Audit-Richtlinie festgelegten Mindeststandards f�r ein Wertema-
nagementsystem eingerichtet hat. Eingerichtet bedeutet, dass das Unternehmen die sich aus
der EMB-Satzung bzw. Audit-Richtlinie ergebenden Bausteine eines Wertemanagementsys-
tems vollst�ndig realisiert hat und Managementprozesse aktiv betreibt, von denen erwartet
werden kann, dass sie die Maßnahmen und Prozesse des Wertemanagementsystems nachhal-
tig mit Leben erf�llen.

F. Zusammenfassung

1. Auf dem Markt der Compliance Management Systeme (CMS) hat sich das EMB-Werte-
management Bau als Prototyp eines wertegetriebenen CMS etabliert. In der Auseinander-
setzung darum, wie man �berhaupt Compliance effektiv betreiben kann, hat sich bislang
kein anderes gleichwertiges System gezeigt.
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2. Eine Compliance-Organisation ohne Werteorientierung kann nicht effektiv und erfolg-
reich sein. Das EMB-Wertemanagement Bau verfolgt einen Ansatz »Compliance als F�h-
rungsaufgabe« und legt daher den Schwerpunkt auf werteorientierte Verhaltensstandards,
F�hrungskultur, Schulung, Kommunikation, Training, Dokumentation, Transparenz
und Audit. Es ist insofern auf dem aktuellen Stand der Dinge. Dieser ist festgehalten
im AfW-Monitoringstandard24, der alle derzeit global g�ltigen Regelungen und Standards
integriert.

3. Das Prinzip des Auditsystems (im Rahmen des EMB-Wertemanagement Bau) hinterfragt
und kontrolliert nicht prim�r das Verhalten des Einzelnen, sondern fragt danach, ob im
Unternehmen der Prozess des Managementsystems lebt und sodurch Effizienz und Effek-
tivit�t garantiert sind. Der Schutz des Unternehmens und nicht die Garantie vor der Ver-
fehlung des Einzelnen sind das Prinzip.

4. Das EMB-Wertemanagement Bau hat sich als Erfahrungspool auf hohem Entwicklungs-
stand eines wertegetriebenen CMS erwiesen. Es bietet mithin zunehmend die Basis eines
Compliance-Dienstleisters, der zur Weiterentwicklung – »auf der Hçhe der Zeit« – beitra-
gen wird mittels
– Informationen �ber wesentliche Entwicklungen im Bereich der Compliancestandards,
– Erarbeitung von Mustern f�r beispielsweise Geschenkerichtlinien,
– Erarbeitung von Vorschl�gen f�r das systematische Management grenz�berschreiten-

der Risiken durch entsprechende Richtlinien, interne Audits und Hotlines,
– Konzepten f�r Verhaltensrichtlinien gegen�ber Expats, f�r l�nderspezifische Schulun-

gen und interne/externe Kontrollen.

24 AfW – Anwenderrat f�r Wertemanagement.
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